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Studiengangs „Gesundheitsdaten und Digitalisierung“ im Department of Community 

Health (Teil II der Prüfungsordnung der BA-Studiengänge) vom 17.07.2019, zuletzt 

geändert am 24.06.2020  
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Änderungssatzung vom 08.04.2024 für die Fachspezifischen 
Bestimmungen des Studiengangs „Gesundheitsdaten und 

Digitalisierung" im Department of Community Health (Teil II der 
Prüfungsordnung der BA-Studiengänge) vom 17.07.2019, zuletzt 

geändert am 24.06.2020 

Aufgrund der§§ 2 Abs. 4 Satz 1, 28 Abs. 1 S. 2, 64 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes über die Hoch
schulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Änderungsgesetz vom 05. Dezember 2023 (GV. 
NRW S. 1278) erlässt die Hochschule für Gesundheit folgende Satzung: 



Artikel 1 

Die in den Amtlichen Bekanntmachungen der Hochschule für Gesundheit veröffentlichten 
Fachspezifischen Bestimmungen des Studiengangs „Gesundheitsdaten und Digitalisierung" 
im Department of Community Health (Teil II der Prüfungsordnung der BA-Studiengänge) vom 
17.07.2019, zuletzt geändert am 24.06.2020 werden wie folgt geändert: 

§ 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

1. In der Zeile „GuDi 17" werden in der Spalte „Teilnahmebegrenzung/ Voraussetzung für 
die Teilnahme an der Lehrveranstaltung bzw. der praktischen Studienphase" die 
Wörter „Erreichen von mind. 60 Leistungspunkten (12 Leistungspunkte davon sind 
verpflichtend durch GuDi 02 und GuDi 07 zu erbringen)" durch das Wort „keine" ersetzt. 

2. In der Zeile „GuDi 22" werden in der Spalte „Teilnahmebegrenzung/ Voraussetzung für 
die Teilnahme an der Lehrveranstaltung bzw. der praktischen Studienphase" die 
Wörter „Erfolgreiches Absolvieren von GuDi 01 und GuDi 03" durch das Wort „keine" 
ersetzt. 

Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Hochschule für Gesundheit in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Departmentkonferenz des Departments of 
Community Health vom 08.04.2024 durch den stellvertretenden Präsidenten der Hochschule 
für Gesundheit : 

Prof. Dr. Sven Dieterich 

Stellvertretender Präsident 
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